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Lfd.Nr. 17 Jahr 2018 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

über die öffentliche 17. Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau am         

01. März 2018 

 

Tagungsort:  Marktgemeindeamt Riedau 
 

 

Anwesende: 

01. Bürgermeister Franz Schabetsberger als Vorsitzender 

02. Vizebgm. Johann Schmidseder  15. GR. Michael Schärfl 

03. GV. Klaus Mitter  16. GR. Roswitha Krupa 

04. GR. Karl Kopfberger  17. GR. Andreas Schroll 

05.GR. Gerhard Payrleitner  18. GR. Bernhard Rosenberger 

06. GR. Klaus Trilsam  19. GR.  

07. GR. Brigitte Ebner  20. GR.  

08. GR. Ing. Thomas Klugsberger  21. GR.  

09. 2. Vizebgm. Heinrich Ruhmanseder  22. GR. 

10. GR. Michael Desch  23. GR. 

11. GR. Günter Humer  24. GR. 

12. GR. Christian Dick  25. GR.  

13. GV. Franz Arthofer   

14. Karin Eichinger   

 

 

Ersatzmitglieder: 
GR. Tadeusz Reszynski  für  GV. Reinhard Windhager 

GR. DI Franz Mitter  für   GR. Wolfgang Kraft 

GR. Franz Wimmer  für GR. Monika Tallier 

GR. Heinz Uray   für GR. Philipp Hargaßner 

GR. Heidi Böttinger  für GV. Brigitte Heinzl 

GR. Rene Allmannsberger für GR. Marco Mendl 

GR. Roswitha Paireder  für GR. Elisabeth Jäger 

 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Katharina Gehmaier 

 

Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO.1990): 

DI Gerhard Altmann (Planer des Fläwi und ÖEK) 

 

Es fehlen: 

 

entschuldigt:      unentschuldigt:  
GV. Reinhard Windhager 

GR. Wolfgang Kraft 

GR. Monika Tallier  

GR. Philipp Hargaßner 

GV. Brigitte Heinzl  

GR. Marco Mendl 

GR. Elisabeth Jäger 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990):  AL Katharina Gehmaier 
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Der Vorsitzende eröffnet um 20:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm  einberufen wurde; 

b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder 

bzw. Ersatzmitglieder  

    zeitgerecht am  21.02.2018     unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;  

der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 54 Abs. 1 OÖ. GemO 2002) enthalten 

ist und die Verständigung hiezu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht per 

mail am          unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;  

    die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel Tage öffentlich kundgemacht   

    wurde; 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

d) dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 11.01.2018  bis zur heutigen       

Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während 

der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift von jenen 

Gemeinderatsmitgliedern und Ersatzmitgliedern, welche an der betreffenden Sitzung 

teilgenommen haben bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

e) Folgender Dringlichkeitsantrag wurde gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. Gem0 2002 eingebracht:   
 

Gründerzentrum Pramtal Süd – Veräußerung der Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
und Liquidation der Pramtal Süd-Gründerzentrum-Betriebs GmbH  - Genehmigung des 

Kaufvertrages  

 
 

Die Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes erfolgt aus folgendem Grund mit einem 
Dringlichkeitsantrag: 

Die Marktgemeinde Riedau hat erst nach Ausschreibung der Gemeinderatssitzung Kenntnis von 

diesem dringenden TOP erhalten. Alle Gemeinden sollen bis Ende April 2018 einen diesbezüglichen 
Gemeinderatsbeschluss fassen. Da lt.  Sitzungsplan die nächste Gemeinderatssitzung erst am 

17.5.2018  stattfinden wird, soll bereits am 1.3.2018 ein Beschluss gefasst werden.  
 

Unterschriften Sitzungsprotokoll (Schmidseder, Ruhmanseder, Arthofer, Rosenberger) 
 

Sodann gibt die Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 
Angelobung von Franz Wimmer  
 

Tagesordnung: 
 

 
1. Bericht des Obmannes des Bauausschusses.  
2. Beschlussfassung betreffend Neuerstellung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6 sowie des  

ÖEK Nr. 2 gem. § 33 Abs. 2 ROG.      
3. Fassung eines Grundsatzbeschlusses betreffend des Ansuchens um  Einzelumwidmung des 

Flächenwidmungsplanes Grd.St.Nr. 648/1 und 650 und Einhebung des Infrastrukturbeitrages.  
4. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses. 
5. Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2017. 
6. Genehmigung einer Bürgschaftserklärung für die Sanierung Verbandssammler des RHV. 
7. Tarifordnung für die Krabbelstube Riedau; zur Kenntnisnahme  
8. Tarifordnung für den Pfarrcaritas-Kindergarten Riedau; zur Kenntnisnahme 
9. Genehmigung des Ankaufes eines Teilgrundstückes im Bereich der Freibadliegewiese 

(Bereinigung). 
10. Bericht des Obmannes des Kulturausschusses.  
11. Nachwahlen in Ausschüsse.  
12. Wegerecht Kellerleiten – Friedwang; Sicherung des Wegerechtes gegen Verjährung, Beratung 

und Beschlussfassung.  
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DRINGLICHKEITSANTRAG. Gründerzentrum Pramtal Süd – Veräußerung der 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Liquidation der Pramtal Süd-

Gründerzentrum-Betriebs GmbH  - Genehmigung des Kaufvertrages  
 
13. Bericht des Bürgermeisters.  
14. Allfälliges.  

 
 
TOP. 1.) Bericht des Obmannes des Bauausschusses.  
 
Obmann GV. Arthofer gibt einen kurzen Bericht über die Sitzung des Bauausschusses am 5.2.2018 
mit folgender Tagesordnung:  
 

 Beratung mit Herrn DI Gerhard Altmann betreffend Abänderung Flächenwidmungsplan und 
ÖEK. 

 Beratung betreffend Einhebung von Infrastrukturbeiträgen und Größe der Bauparzelle zur 
beantragten Einzelumwidmung Wiesinger. 

 Allfälliges 
 
Nachdem im folgenden Punkt Herr DI Altmann einen genauen Bericht  betreffend die Überarbeitung 
des Flächenwidmungsplanes und des Örtlichen Entwicklungskonzeptes geben wird, ist dieser Bericht 
bezüglich Pkt. 1 sehr kurz gehalten.  
 
 
 
TOP. 2.) Beschlussfassung betreffend Neustellung des Flächenwidmungsplanes Nr. 6 sowie des  
ÖEK Nr. 2 gem. § 33 Abs. 2 ROG.    
 
 
Der Bürgermeister ersucht Herrn DI Altmann um die Vorstellung der beabsichtigten Änderungen 
anhand eines Beamers. 
Herr DI Altmann erklärt den Gemeinderäten die beabsichtigten Änderungen, wobei den Fraktionen  
folgende Unterlage zur Verfügung gestellt wurde:  
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DI Altmann: Der Planungsprozess wurde bereits vor einiger Zeit eingeleitet, nach mehreren 
Beratungen auch im Ausschuss liegt nun ein Planungsentwurf vor, welcher dem Amt der OÖ. 
Landesregierung vorgelegt werden soll. In diesem „Vorverfahren“ werden alle Dienststellen 
eingeladen ihre Stellungnahmen abzugeben zu dem was wir im Vorverfahren an Planungsentwürfen 
nach Linz senden. In der weiteren Folgen müssen uns wir uns dann wieder beschäftigen mit den 
Stellungnahmen des Amtes der OÖ. Landesregierung. Dem Ganzen vorangestellt war eine 
Diskussion allgemeiner Ziele: wie soll die prinzipielle Entwicklung in den nächsten Jahren 
ausschauen? Was ist realistisch? Ziel ist ausreichend Bauland für die Entwicklung der Bevölkerung in 
der Gemeinde zur Verfügung zu stellen und auch für die betriebliche Entwicklung. Wir sind dabei 
davon ausgegangen, dass es realistisch ist ein 5 %iges Einwohner -Wachstum in den nächsten 10 
Jahren anzunehmen, also etwa 100 Personen als Zunahme von derzeit 2.068 Einwohnern. Dies 
entspricht einer etwas großzügigeren Annahme als das Land in der statistischen Abteilung für diese 
Region vorgesehen hat. Aber wir sind davon ausgegangen, dass aufgrund der Entwicklung in den 
letzten Jahren sich dieser positive Trend fortsetzt. Für diese Zunahme von 100 Einwohnern war es 
Aufgabe zu schauen, wo eine Baulanderweiterung möglich ist. Beim Örtlichen Entwicklungskonzept 
waren die Planstände schon relativ alt, es entspricht nicht mehr den aktuellen Plananforderungen des 
Landes und es sind einige Dinge seit 1997, als das ÖEK erstmals beschlossen wurde, umgesetzt 
worden wie Gefahrenzonenplan, Pramrückbau, viele Vermessungen bei denen sich Details geändert 
haben. Es wurde versucht, diesen Plan wieder auf aktuellen Grundlagenstand zu bringen.  
Dies waren die Projektziele. Den Fraktionen wurde die Liste der Änderungen zur Verfügung gestellt, 
welche auch im Ausschuss besprochen wurde. Er will nun einen groben Überblick über die 
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Planentwürfe geben.  
Zum Überblick: Wir brauchen rechnerisch aufgrund der Einwohnerentwicklung in etwa 6-7 Bauplätze 
pro Jahr für eine Einfamilienhausbebauung, das ist der durchschnittliche Verbrauch der letzten Jahre. 
Wir haben zwar in der Gemeinde derzeit 7,5 ha Baulandreserven, aber von den unbebauten 63 
Bauplätzen sind nur rund 20 verfügbar. Wenn man von 6-7 Bauparzellen ausgeht, brauchen wir in den 
nächsten 5 Jahren 35 Bauparzellen für Einzelhausbebauung. Wenn wir optimistisch sind mit der 
Verfügbarkeit der 20 Bauparzellen, fehlen uns für die nächsten 5 Jahre immer noch 15 Bauparzellen. 
Deshalb sind wir davon ausgegangen, wir brauchen aufgrund der Berechnungen ca. 1,5 bis 2 ha 
Grundfläche, die gewidmet werden muss.  Es gab Grundeigentümerbesprechungen, es gibt einige 
Entwicklungspotentiale, z.B. Baulandlücken in Schwaben und zwei vorliegende Anträge. Was bisher 
möglich und verkaufsfähig ist, ist auch eingeflossen. Nun wird er die 15 Änderungen der Reihe nach 
vorstellen:  
 

 Bereinigungen und Korrekturen ohne Antrag im Bereich Zusammenfluss Pram-Dammbach: 
Formalkorrektur weil der alte Flussarm aufgegeben wurde, Widmungen wurden darauf 
angepasst. Ebenso der neue Wasserverlauf der Pram als Ersichtlichmachung. Weiters  im 
Bereich Dammbachauf Höhe Billa, die Widmungen wurden dort auf die  
Eigentümerverhältnisse angepasst. 

 Eine weitere Korrektur erfolgt im Bereich des Sportzentrum (Parkplätze, Stockbahnen); 

 Pomedt: es gab schon laufend Erweiterungen in den letzten Jahren. Nun soll es wieder eine 
Erweiterung im Süden geben und zwar wurde eine zweireihige Erweiterung mit einer Fläche 
von 1,4 ha beantragt. Eine mögliche Erschließung wird von Herrn. DI Altmann vorgestellt.  
Betreffend Anfrage zum südlichen Grenzverlauf des östlichen Widmungsbestandes wird noch 
recherchiert, wie diese südliche Grundgrenze abweichend von der Baulandgrenze in Pomedt 
zustande gekommen ist. Seit den 1990iger Jahren wurde diese Widmung nicht mehr 
verändert. Es entsteht eine Diskussion, warum ein Teil eines Gartengrundstückes noch 
Grünland ist. Wir haben noch Zeit bis zum Genehmigungsbeschluss um zu recherchieren. 
Wenn man nachweisen kann, dass es ein Übertragungsfehler bei der Digitalisierung war, 
dann ist das kein Problem. DI Altmann weist darauf hin, dass nicht jede Hütte, die im 
Grünland steht, auch als Bauland ausgewiesen werden muss. Zu diesem neuen Siedlungsteil 
ist die Straßenverbindung vom Norden her in einer Schleifenverbindung weiterzuführen und in 
Ergänzung dazu das öffentliche Gut nach Süden zu erweitern. Es macht aber längerfristig 
keinen Sinn, dass man eine zweite Straße dazu parallel führt, wie im Kataster derzeit 
vorgesehen. Im Ausschuss wurde bereits beraten, dass hier eine direkte Verlängerung als 
Straßenverbindung nach Süden zur dortigen Wegeparzelle erfolgen soll. Aufgrund der 
Hangsituation beim neuen Siedlungsgebiet wurde eine Schutz- und Pufferzone wegen des 
Hangwasserabflusses eingezeichnet. Es muss sichergestellt sein, dass die neuen 
Baulandflächen nicht durch Hangwasser in Mitleidenschaft gezogen werden, das verlangt 
auch der Gewässerbezirk im Verfahren. Es wird auch eine geringfügige Erweiterung des 
bestehenden Retentionsbeckens erforderlich sein, damit die Dach- und Straßenwässer 
geordnet und kontrolliert abgeleitet werden. Die nötige Vergrößerung ist in einer kleinen 
Dimension von unter 100 m3. Bei der ersten Siedlungserweiterung in Pomedt wurde schon 
von einer zusätzlichen Straßenverbindung im Westen gesprochen, bei Grundstück 191/10.  
Es läuft derzeit von der Gemeinde diesbezüglich ein Verfahren. Wir sind zwar im bestehenden 
Straßennetz noch nicht an den Kapazitätsgrenzen laut RVS, aber es geht um eine 
Qualitätssicherung für die vorhandenen Bewohner. 
Herr DI Altmann berichtet, dass das Land OÖ zwingend bei allen Umwidmungen 
Baulandsicherungsverträge verlangt.  

  
GR. Payrleitner stellt eine Frage zu bereits gewidmeten Parzellen von Herrn Tischler in Pomedt. Herr 
DI Altmann erklärt dazu, dass diese Umwidmung bereits in einem Einzelwidmungsverfahren vor dem 
Grundsatzbeschluss für die Baulandsicherung erfolgte.  
 

 In Ottenedt gibt es wegen des Bahnumbaues bei den Böschungsflächen an der Straße 
Bereinigungen.  

 In Schwabenbach gibt es eine Korrektur: im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan gab es 
eine Schutzzone unter der 110-kV-Leitung der ÖBB, das geht zurück auf die Zeit bevor es die 
Lärmschutzwände gab. Diese Bedingung wurde mit Errichtung der Lärmschutzwände obsolet 
und wird daher die Schutzzone aufgelassen. Es bleibt allerdings die Schutzzone zur 110 kV-
Leitung der ÖBB. 

 Parallel zu einer Einzelumwidmung, die heute noch behandelt wird, läuft das Verfahren 
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Greisberger im Gesamtverfahren mit. Es geht um einen Bauplatz im südlichen Bereich von 
Schwaben. Diese Fläche ist nun abgegrenzt und ist dort eine weitere Parzelle im Norden dazu 
möglich. Aufgrund des Bahnlärms ist dort eine Schutz- und Pufferzone eingezeichnet. Für das 
restliche Grundstück wird im ÖEK Bauerwartungsland ausgewiesen.  
 

GR. Dick stellt eine Frage zur Bebauung der Parz. 648/2  in Schwaben. Da dort die 110 kV-Leitung ist, 
ist eine Bebauung überhaupt möglich? DI Altmann sagt, eine Bebauungsmöglichkeit für 
Hauptgebäude sei eher unrealistisch. Es kommt darauf an, welche Mindestabstände der 
Leitungsbetreiber bekannt gibt. 
 

 Bei einem größeren Grundstück der Fa. Leitz im Westen von Schwabenbach ist eine 
Anordnung von 8 Parzellen vorgesehen. Der Straßenverlauf wird bekannt gegeben.  
 

GR. Rosenberger möchte, dass das Ortsgebiet dort erweitert wird betreffend den Verkehr auf dem 
Güterweg. DI Altmann antwortet, dass bei der Bauplatzvermessung an der Kreuzung der neuen 
Straße die Sichtflächen zu beachten und sicherstellen sind. Bei der Bauplatzvermessung ist das 
öffentliche Gut im Kreuzungsbereich zu vergrößern, damit die Sichtweiten verbessert werden. Die 
Festlegung des Ortsgebietes ist mit der BH zu klären. 
 

 Über das ganze Gemeindegebiet verteilen sich Änderungen beim kleinlandwirtschaftlichen 
Baubestand. 1994 gab es die Möglichkeit mit einer Sonderausweisung den Einbau von 
Wohnungen bei kleinlandwirtschaftlichen Gebäuden  zu ermöglichen. Damit konnte man 
zusätzlich zur Eigentümerwohnung Wohnungen einbauen. Über die Jahre gab es mehrere 
Novellierungen im ROG  und jetzt ist der Einbau von bis zu 4 Wohneinheiten per Gesetz 
möglich, ohne dass dies im Flächenwidmungsplan ausgewiesen wird. Dasselbe gilt für die 
Nachnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes mit Nutzungen die im gemischten 
Baugebiet zulässig sind. Diese sind ohne Ausweisung in der Widmung zulässig.  

 Eine kleine Dorfgebietskorrektur bzw. Anpassung erfolgt beim Grundstück Köstlinger bei der 
nördlichen Grundstücksgrenze. Im Nordwesten dazu bestehet eine aktuelle Baulandanfrage 
zu Parzelle 775/3; seine fachliche Einschätzung ist, dass aufgrund der fingerförmigen 
Erweiterung keine Genehmigung möglich sein wird. Mit dem Antragsteller wurde so 
verblieben, dass im Rahmen der Begutachtung den Landessachverständigen das Interesse 
weitergegeben und die Fläche begutachtet wird.  

 In Verlängerung der Vormarktstraße wird eine zusätzliche Fußwegverbindung im 
Flächenwidmungsplan übernommen, dies ist eine Zielsetzung aus dem Verkehrskonzept mit 
Anbindung an den Bahnsteig.  

 

 Zusätzlich wird noch das ÖEK neu verfasst, mit einem Planungshorizont von 10 Jahren. Es 
legt das Bauerwartungsland fest, hat aber für die Eigentümer noch keine Infrastrukturkosten 
zur Folge. Es stellt nur eine planerische Absichtserklärung dar. Zusätzlich zu den bereits 
diskutierten Flächen wurden einige neue Bauerwartungslandflächen festgelegt: in Schwaben 
Weilhartner, Wölfleder, Hubmann, Dick. Diese zusätzlichen Flächen sind in Summe 7 ha, im 
Wissen, dass es nur optional zu sehen ist, weil teilweise von den Interessenten Tauschgründe 
gefordert werden. Für betriebliche Nutzung sind noch 5 ha Bauerwartungsland im ÖEK 
ausgewiesen.  

 
Herr DI Altmann stellt eine Frage an GR. Dick bezüglich seinem Bauerwartungsland: soll diese 
Fläche, die bisher für das ÖEK vorgesehen war, gleich in die Widmung Wohngebiet im Ausmaß von 3 
Bauplätzen inkl. des bestehenden Gebäudes aufgenommen werden? Dies wird von GR. Dick bejaht.   
Bgm. Schabetsberger berichtet dazu die Auskunft von DI Oberlechner betreffend Wasser-  und 
Kanalanschluss, es besteht die Möglichkeit über einen Privatgrund oder nach oben entlang der 
Straße. Eine kleine Einschränkung gibt es, man muss eine Sickermulde machen bevor es zum 
anderen Grundstück kommt. In diesem Bereich ist die Ortskanalisation hydraulisch schon am obersten 
Limit.  
GR. Dick gibt zu bedenken, dass man bei den ÖBB immer zahlen muss. Er hat mit Fr. Wieser 
gesprochen, sie kann sich vorstellen, dass sie den Anschluss über ihr Grundstück erlaubt.  
Abschließend wird zu diesem Thema festgelegt, dass die Fläche Dick gleich in die Widmung 
Wohngebiet im Ausmaß von drei Bauplätzen inkl. des bestehenden Gebäudes  mit aufgenommen 
wird.  
 
Der Bürgermeister ersucht um allgemeine Diskussion. Nachdem es vorerst keine Fragen gibt, 
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berichtet der Bgm. Schabetsberger zu Pomedt: Herr Muckenschnabel hat bereits mit Hr. Humer 
gesprochen, dass es einen Grundtausch geben soll. Herr Muckenschnabel nutzt derzeit 
Gemeindegrund, wenn er uns auf der gegenüberliegenden Seite Grund gibt, dann ist es für uns in 
Ordnung. Wir brauchen beim Regenrückhaltebecken eine Erweiterung um ca. 100 m3, derzeit haben 
wir 6.300 m3 und künftig müssen wir 7.200 m3 haben, dann ist das gesamte Gebiet ausreichend 
abgedeckt. Das heißt, dieser Grund muss für das Retentionsbecken abgetreten werden.  Beim 
Grundtausch mit der Straße wird das erledigt, das ist auch Herrn GR. Humer so recht. 
 
Der Bürgermeister bittet um Wortmeldungen. 
Der Bürgermeister berichtet zu Pomedt: Herr Muckenschnabel möchte einen Grund dazukaufen, denn  
auf der drüberen Seiten brauchen wir eine kleine Erweiterung für das Retentionsbecken, der Grund 
muss dort abgetreten werden.  
DI Altmann ergänzt: die Fläche nördlich des Holzingerbaches - Grundstücke Pirnleitner und Meier: 
hier haben wir den aktuellen Stand der Hochwassersituation von Büro Humer eingeholt und 
übernommen. Nahezu die gesamte Fläche ist im 100 jährigen Hochwasserbereich des 
Holzingerbaches; von der Pramseite gibt es zwar keine Probleme mehr, aber der Holzingerbach ufert 
im Bereich vom Bahndurchlass aus und zum Teil von Nordwesten her, sodass Wasser breitflächig in 
dieses Gebiet hineinkommt. Ohne entsprechende Maßnahmen könnte es derzeit nicht als Bauland 
gewidmet werden.  
 
GR. Humer: wie lange dauert es, bis die gewidmeten Flächen rechtskräftig sind? 
 
DI  Altmann: das Land hat gesetzlich 8 Wochen Zeit zur Stellungnahme, das werden sie 
erfahrungsgemäß nicht ganz einhalten; also in rund 2-3 Monaten werden wir die Stellungnahmen 
wieder retour haben. Dann geht es nochmals in den Ausschuss, allfällige erforderliche Korrekturen, 
welche das Land vorschreibt und dann kommt die Planauflage mit vier Wochen, wo jeder Planeinsicht 
nehmen kann. Dann geht es nochmals in den Gemeinderat mit dem endgültigen Beschluss. Das 
heißt, im Herbst wird es soweit sein.   
 
GV. Arthofer stellt den  Antrag, dass das Örtliche Entwicklungskonzept und der 
Flächenwidmungsplan,  wie gerade vorgestellt wurde, genehmigt wird.  
 
Der Bürgermeister lässt über diesen Antrag mittels Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: 23 JA-Stimmen, GR. Dick und GR. Humer enthalten sich der Stimme wegen Befangenheit. 

 
 
 
 
 
 
 
TOP. 3.) Fassung eines Grundsatzbeschlusses betreffend des Ansuchen um  Einzelumwidmung des 
Flächenwidmungsplanes Grd.St.Nr. 648/1 und 650 und Einhebung des Infrastrukturbeitrages.  
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt. 
 
Die Fraktionen haben zur Vorbereitung dieses  Tagesordnungspunktes folgende Unterlagen erhalten:  
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Plan Abänderung ÖEK 
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Der  Bürgermeister bringt zur Kenntnis, dass es bezüglich dieser Abänderung des 
Flächenwidmungsplanes bereits mehrere Besprechungen gegeben hat. Leider ist aufgrund einer nicht 
korrekten Aussage eines Gemeindebediensteten eine Situation entstanden, die zu bereinigen war und 
zwar bezüglich der Einhebung des Infrastrukturbeitrages sowie der Grundstücksgröße. Letztstand ist 
nun, dass das Grundstück 648/1 mit ca. 1.150 m2 im Zuge eines Einzelumwidmungsverfahrens als 
Bauland umgewidmet werden soll. Es besteht die Möglichkeit, das dahinter liegende  Grundstück auch 
als Einzelumwidmung umzuwidmen. Wir könnten uns als Gemeinde überlegen, dass dieses zweite 
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Grundstück die Gemeinde ankauft, umwidmet  und dann könnten wir es jederzeit verkaufen. Die . 
Fraktionen solle dies überlegen;  wenn es eine baldige Entscheidung gibt, könnten wir es 
nachreichen. Intern in der Gemeinde werden wir es so publizieren, dass dieses Grundstück als 
Bauland verkauft werden kann. So könnte auch das gütlich abgeschlossen werden. 
Der Vorsitzende bittet dazu um Wortmeldungen.  
  
GR. Kopfberger stellt eine Frage betreffend Grundstückgröße. Er hat noch eine Unterlagen von  2.291 
m2.  
 
Bgm. Schabetsberger antwortet, das ist die alte Unterlage, die neuen Informationen wurden 
ausgeschickt. Die eigentliche  neue Bauparzelle  wird rund 1.150 m2 haben.  
 
DI Altmann bestätigt die Grundstücksgröße von 1.150 m2. Dazugenommen wurde auch noch der 
Wendehammer der Straße. Vom Nachbargrundstück ist auch die Widmungsgrenze nicht ganz ident, 
das wurde auch „mitgenommen“.  
 
Bgm. Schabetsberger: Frau Greisberger hat kein Interesse das dahinterliegende Grundstück 
umzuwidmen. Damit es nicht immer im Grünland bleibt, könnte es die Gemeinde umwidmen und 
weiterverkaufen. Wir könnte die Parzelle zu einem Preis weiterkaufen welcher dann kostendeckend 
ist.  
 
GR. Rosenberger: theoretisch könnte Herr Wiesinger morgen zu Frau Greisberger gehen und das 
zweite Grundstück kaufen.  
 
Der Vorsitzende wendet ein, dass Herr Wiesinger kein Grünland erwerben darf.  
 
Gr. Rosenberger will sichergestellt haben, dass niemand, auch künftig nicht, eine 2000 m2 große 
Bauparzelle erwirbt.  
 
Bgm: wenn eine Privatperson ein Grünland erwerben will, geht das zur Grundverkehrskommission, 
wenn man kein Landwirt ist. Es kann also niemand von Fr. Greisberger das Grundstück kaufen, ohne 
dass jemand anderer mitredet. Wir bekommen dann von der Bezirksgrundverkehrskommission eine 
Mitteilung und die Möglichkeit für eine Stellungnahme. Wir können dann die Stellungnahme abgeben, 
dass es Wohngebiet sein muss. Außer es kauft ein Landwirt dieses Grundstück und bewirtschaftet es.  
 
DI Altmann: es gibt dazu ein ganz einfaches Mittel: wenn es zu einer Umgehung kommen würde, dann 
widmet die Gemeinde von sich aus diese Fläche, die Gemeinde hat das Recht Widmungen 
auszusprechen; dann wird der Bauzwang schlagend. Diese Möglichkeit hat man als Gemeinde immer 
um diese Situationen zu verhindern.  Das gilt auch für alle andere Flächen.  
 
Der Bürgermeister erinnert nochmals an den gefassten Gemeinderatsbeschluss im September 2016 
betreffend Infrastrukturbeitrag und Grundstücksgröße, bei einer Ausnahme sind die Nachwirkungen 
enorm. Er berichtet, dass die Vermessung des Grundstückes erst nach Begutachtung durch das Land 
OÖ.  erfolgt, damit nicht nochmals ein Fehler passiert. Er stellt an den Zuhörer Wiesinger die Frage, 
ob es richtig ist, dass sie aus dem ursprünglichen Vertrag aussteigen können und ein neuer Vertrag 
verfasst wird.  
Dies wird von Herrn Wiesinger bestätigt. Er möchte aber schon nochmals betonen, dass neue Kosten 
entstehen.  
 
Der Vorsitzende sagt, dass alle mit dieser gewählten Vorgehensweise zufrieden sein können. Herr 
Wiesinger braucht den hinteren Anschluss nicht zu zahlen. Finanziell ist es für sie nicht unbedingt ein 
Nachteil. Die zusätzlichen Kosten vom Notar sind aber schon vorhanden. Die Vermessung wird erst  
durchgeführt, wenn die Stellungnahme des Landes OÖ. zurückkommt.  
 
DI Altmann: es gibt bereits vom Land eine grundsätzlich positive Beurteilung.  
Auch der Bürgermeister glaubt, dass es keine Einwände des Landes geben wird. Ursprünglich gab es 
Bedenken wegen der ÖBB. Wir haben es zurückverfolgt bis 2003, da wurde erstmals darüber 
gesprochen, dass es Baugründe werden sollen. 2007  bei  den Umwidmungen wurden nur die oberen 
drei Parzellen umgewidmet, die unteren zwei Parzellen wurden herausgenommen aufgrund der 
gesetzlichen Umstände betreffend ÖBB. Das hat sich aber nun geändert und jetzt kann man wieder 
umwidmen.  
Bgm. Schabetsberger stellt den Antrag, dass die vorgestellte Änderung des Flächenwidmungsplanes 
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Nr. 20 und die Abänderung des ÖEK 1.6 genehmigt wird.  
 
Beschluss: der Antrag wird einstimmige angenommen.   
 
 
DI Altmann verlässt den Sitzungssaal.  
 
 
 
 
 
 
TOP. 4.) Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses. 
 
Der Obmann GR. Humer gibt einen Bericht zur Sitzung des Prüfungsausschusses am 26.2.2018 mit 
folgender Tagesordnung: 
 
Rechnungsabschluss 2017 
Allfälliges 
 
Ein Punkt wird vom Obmann beanstandet und zwar die Förderung der Bürgergarde. Diese Förderung 
wurde im Gemeindevorstand beschlossen, obwohl dieser Punkt im Gemeinderat hätte beschlossen 
werden müssen. Es geht um zweimal € 4.000,-- und die Gemeinderatsmitglieder wurden darüber nicht 
informiert.  
 
Der Bürgermeister berichtet dazu, dass bei der gegenständlichen Gemeindevorstands- und 
Gemeinderatssitzung die Amtsleiterin Fr. Gehmaier nicht anwesend war, weil sie zu dieser Zeit im 
Krankenstand aufgrund des Unfalles war. Die Vorstandssitzung und Gemeinderatssitzung wurde von 
Hr. Waldenberger vorbereitet. Es wurde von ihm und auch vom Bürgermeister übersehen, dass der 
Betrag von € 2.000,- bei Subventionen überschritten wurde, weil Subventionen bisher immer im 
Vorstand waren. Wir wissen jetzt, das darf nicht mehr passieren. Das Ergebnis der Vorstandssitzung 
darf weitergegeben werden, die Fraktionen haben es gewußt.  
 
GR Dick ist der Meinung, dass Herr Sperl mehr Einsicht in die Unterlagen der Gemeinde bekommen 
soll.  
GR. Humer stellt fest, dass er alle Einsichten auf der Gemeinde auf dem PC hätte, da er die Daten in 
PDF ansehen kann. Es soll in absehbarer Zeit bezüglich dieser Angelegenheit  eine Entscheidung des 
Amtes der OÖ. Landesregierung geben.  
 
Bgm. Schabetsberger sagt, GR. Sperl kann auf der Gemeinde alles einsehen, aber er bekommt es 
derzeit  nicht nach Hause geschickt.  
 
Zuhörer Hr. Sperl: die Frage ist - was ist ehrenamtlich und was ist zumutbar?  So wie es nun  
angekündigt war, dass er „unter Aufsicht herinnensitzt“, das jemand aufpasst, dass ich keine Fotos 
machen, das ist für ihn nicht zumutbar.  
 
 
 
 
TOP. 5.) Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2017. 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Die Zahlen wurden bereits beim Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses vorgestellt:  
 

Ordentlicher Haushalt   RA   2017 

Einnahmen            3.854.760,46 

Soll-Überschuss Vorjahr 2016              43.372,08 

             3.898.232,54 

Ausgaben            3.783.825,92 
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Soll-Überschuss 2017              114.406,62 

 

Das positive Ergebnis ergibt sich u.a. aufgrund von: 

- mehr Kommunalsteuer und Grundsteuer 

- Soll-Überschuss Vorjahr 

- höhere Einnahmen bei Wasser- und Kanalgebühren 

- Einsparungen bei Personal durch Abgänge (Gemeindeamt, Freibad) 

- Kosten Flächenwidmungsplan erst 2018 

- Weniger Ausgaben bei Kindergarten und Krabbelstube 

- uvm. 

 

Abweichungen sind auf den Seiten 161 bis 173 des Rechnungsabschlusses erklärt.  
 
Es konnten  folgende Beträge an den AOH zugeführt werden: 
 
Zuführungen Gruppe 9: 
€ 46.813,42 Interessentenbeiträge Verkehrsflächen 
€ 44.256,42 Interessentenbeiträge Wasser 
€ 72.722,29 Interessentenbeiträge Kanal 
€   2.004,05 Aufschließungsbeiträge Verkehrsflächen 
€   1.142,75 Aufschließungsbeiträge Wasser 
€   2.269,83 Aufschließungsbeiträge Kanal 
€   3.028,24 Zuführung Ankauf Rasentraktor 
€    1.320,--  Zuführung Bauhof Bahnhofstraße  
 

Das Jahr 2017 war für die Gemeinde erfolgreich. Wir schafften es, von einem Abgang ein positives 
Ergebnis zu erzielen. Viele Kleinigkeiten des Sparens werden vom Amt her ausgenutzt. Er bedankt 
sich bei den Bediensteten für die hervorragende Arbeit. 2017 hatten wir mehrere „Einmaleffekte“. Wir 
müssen jetzt schauen, mit wir künftig der Gemeindefinanzierung Neu einen Nachtragsvoranschlag zu 
machen haben. Wir müssen Überschuss zu den Projekten zuweisen, welche noch nicht ausfinanziert 
sind. Positiv ist, dass wir bereits einige Zuführungen machen konnten. Interessant für die 
Gemeinderatsmitglieder ist, dass die Einsparungen beim Personal € 32.000,- war, für heuer ist wieder 
das volle Personal gerechnet. Weniger Abgang im Kindergarten ergibt sich daraus, dass ein Teil der 
veranschlagten Abfertigung schon Ende des Jahres 2016 zum Teil ausbezahlt wurde.  
Der Bürgermeister stellt den Rechnungsabschluss zur Diskussion.  
 
 
GV. Arthofer stellt Antrag, den Rechnungsabschluss  wie bekannt gegeben zu genehmigen. 
Der Bürgermeister lässt mittels Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: der Antrag erhält einstimmige Annahme.  

 

 

 
TOP. 6.) Genehmigung einer Bürgschaftserklärung für die Sanierung Verbandssammler des RHV. 
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Der Reinhaltungsverband Mittleres Pramtal ersucht um Genehmigung folgender Bürgschaftserklärung 
betreffend die Sanierung des Verbandssammlers:  
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Bgm. Schabetsberger: der Verbindungskanal von Dorf an der Pram  bis nach Zell an der Pram ist zu 
sanieren. Heuer wird ein Teilstück gemacht und zwar von Dorf bis Ottenedt in Riedau. Die Kosten 
übernimmt der Reinhaltungsverband  und verrechnet es an die Mitgliedsgemeinden weiter. Die 
Gemeinden haben die Haftung zu übernehmen. Die Marktgemeinde Riedau hat einen Anteil von 22 
%;  die Bürgschaft bedeutet für uns - sollte der RHV in Konkurs gehen, hätten wir die Haftung. Das 
wird aber nicht  passieren. Der Bürgermeister stellt den Antrag, die vollinhaltlich zur Kenntnis 
gebrachte Bürgschaft zu genehmigen.  
 
Beschluss: der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mittels Handzeichen.  
 
 
 
aufsichtsbehördliche Genehmigung erforderlich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP. 7.) Tarifordnung für die Krabbelstube Riedau; zur Kenntnisnahme 
 
Der Bürgermeister erklärt, die Tarifordnung ist vom Hilfswerk beschlossen und ist vollinhaltlich zur 
Kenntnis zu bringen:  
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Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen die Tarifordnung des Hilfswerk für die Krabbelstube 
Riedau zur Kenntnis.  
 
 
TOP. 8.) Tarifordnung für den Pfarrcaritas-Kindergarten Riedau; zur Kenntnisnahme 
 
Der Bürgermeister erklärt, die Tarifordnung der Pfarrcaritas Riedau und ist vollinhaltlich zur Kenntnis 
zu bringen:  

 
 
 
 

Tarifordnung Kindergarten  
gültig für die Arbeitsjahre 17/18 (neu ab 2/18) und 18/19 

 

Lt. § 27 des Oö Kinderbetreuungsgesetzes in der geltenden Fassung haben die Rechtsträger von 
Kinderbetreuungseinrichtungen einen angemessenen, sozial gestaffelten Kostenbeitrag von den 
Eltern einzuheben. Der Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung am Vormittag ist beitragsfrei, ab 
13.00 Uhr wird ein sozial gestaffelter Beitrag eingehoben. Der von den Eltern zu leistende 
Kostenbeitrag bemisst sich nach der Höhe des Familieneinkommens pro Monat (mit entsprechendem 
Nachweis). Der Kostenbeitrag ist abhängig von der Dauer der wöchentlichen Anwesenheit des Kindes 
in der Kinderbetreuungseinrichtung. 
 
 

Nachmittagstarif: 
 

Der Nachmittagstarif ab 13.00 Uhr   beträgt 3% des Familien-Bruttoeinkommens  

      mind. € 42,--, max. € 110,-. ( = Höchstbeitrag)  
   
Der Beitrag bei einem 3-Tage-Besuch pro Woche beträgt 70% und bei einem 2-Tage Besuch 50%  
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des errechneten Tarifes. Der Mindest- und der Höchsttarif werden aliquotiert. 
 

 
Mit dem Elternbeitrag sind alle Leistungen der Kindertageseinrichtung abgedeckt, bis auf: 
 

1. Den Material-/Werkbeitrag von 6,- € monatlich, (10x jährlich). Dieser wird 2x jährlich bar von den 
gruppenführenden Pädagoginnen eingesammelt.. 
Für Veranstaltungen kann ein zusätzlicher Betrag eingehoben werden.  
 
2. Die Kosten für den Bustransport von Monatlich 13,- € . Diese werden über die Gemeinde 
abgerechnet 
 

Eine Rückerstattung dieser Beiträge, wenn das Kind durch Krankheit, Urlaub oder sonstigen 
Gründen die Kindertageseinrichtung nicht besuchen kann, ist nicht möglich. 
 

2. Die Kosten für das Mittagessen betragen 2,60 € tgl., wenn sie ihr Kind für die ganze Woche 
anmelden. Bei einer Anmeldung für einzelne Tage betragen die Kosten 2,90€ tgl. Die Kosten werden 
direkt mit der NMS verrechnet. 
An Tagen, an denen das Altersheim kocht, sind 2,90€ zu bezahlen. 
 

Die Anmeldung hierfür ist per Bedarfserhebungsbogen oder persönlich bei der Leiterin möglich. Der 
Beitrag wird per SEPA-Lastschrift eingehoben. 
 
Lt. § 3 der Elternbeitragsverordnung 2011 des O.Ö. Kinderbetreuungsgesetzes in der geltenden 
Fassung werden Rechtsträger ermächtigt, einen angemessenen Kostenbeitrag einzuheben, wenn der 
beitragsfreie Besuch der Kindertageseinrichtung ohne Rechtfertigungsgrund NICHT REGELMÄSSIG 
entsprechend der Anmeldung erfolgt. 
 
Die Höhe dieses Beitrages wird mit 100,- € / monatlich festgelegt. 
 

 

Die Elternbeitragsberechnung: 
 

Wie beantragen Sie nun die individuelle Berechnung Ihres monatlichen 
Elternbeitrages? 
 

Ausfüllen des beiliegenden „Formblattes zur Ermittlung des Elternbeitrages“ 

Abgabe des Formblattes incl. aller rückseitig angeführten Beilagen  in der 

Kindertageseinrichtung/Pfarramt/Gemeindeamt bis zu dem angekündigten Termin am _______.  
 

 

Sollten Sie keine Angaben zu Ihrer Einkommenssituation machen, oder diese 
Unterlagen nicht termingerecht vorlegen, müssen wir den Höchstbeitrag verrechnen.  
 

Ermittlung der Bemessungsgrundlage zur Errechnung des Elternbeitrages: 
 

Das Familieneinkommen setzt sich aus allen Einkünften der im selben Haushalt mit dem 
betreffenden Kind lebenden Eltern und deren Lebensgefährten und allfälligen Einkünften des 
Kindes (Waisenrente) zusammen. 
 

Es beinhaltet:  
a) bei Einkünften aus nicht selbständiger Arbeit das monatliche Bruttoeinkommen incl. 

Überstunden und Zulagen lt. Gehalts- oder Lohnzettel. 
b) bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, selbstständiger Arbeit oder einem Gewerbebetrieb 

75% der Einkünfte, die der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge zugrunde gelegt 
werden.  

c) Sonstige Einkünfte z.B. aus Vermietung und Verpachtung 

d) In folgenden Fällen ist der Einkommenssteuerbescheid als Berechnungsbasis heranzuziehen: 
- Erreichung der Sozialversicherungshöchstbeitragsgrundlage 

- Bei freiberuflich tätigen Wirtschaftstreuhändern, Tierärzten, Notaren, Rechtsanwälten, 
Ziviltechnikern, Ärzten, Apothekern und Patentanwälten etc. 

 

Zum Einkommen zählen auch alle sonstigen Bezüge, Beihilfen und Pensionen, wie 
Kinderbetreuungsgeld für das Kind, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Studienbeihilfe, Wochengeld,  
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Pensionen und Renten incl. Ausgleichszulagen,  AMFG Beihilfen, Krankengeld, Unterhaltsleistungen 
für die Eltern und das Kind, Zivildiener- / Wehrpflichtigenentgelt und Sozialhilfe etc…. 
 

Wohnbeihilfe, Familienbeihilfe und Pflegegeld zählen nicht zum Einkommen. Unterhaltsleistungen an 
haushaltsfremde Personen sind vom Einkommen abzuziehen. 
 

Vom ermittelten Familieneinkommen sind je weiterem nicht selbsterhaltungsfähigem Kind im Haushalt 
€ 200,-- abzuziehen. Besuchen mehrere Kinder einer Familie eine Kinderbetreuungseinrichtung, ist für 
das 2. Kind ein Abschlag von 50 % und für jedes weitere Kind in einer kostenpflichtigen 
Kinderbetreuungseinrichtung ein Abschlag von 100 % festzusetzen. Der Geschwisterabschlag ist vom 
Elternbeitrag für halbtägige Inanspruchnahme (100%) zu berechnen. 
 

Bei (Krisen-) Pflegekindern bemisst sich der Elternbeitrag ausschließlich nach der Höhe des 
Pflegegeldes, sofern nicht das Gericht den (Krisen-) Pflegeeltern das Erziehungsrecht übertragen hat.  
 

Der so ermittelte Betrag bildet die Grundlage für die Berechnung des Elternbeitrages.  
 

Erforderliche Beilagen (Für alle mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen): 
 

Lohn- und Gehaltsempfänger: 
Einkommensnachweis = Aktuelle Lohn- oder Gehaltszettel der letzten 3 Monate oder Jahreslohn- 
bzw. Gehaltszettel. Keine Gehaltsbestätigungen! Bei Erhalt mehrerer Lohnzettel pro Monat sind diese 
vollständig vorzulegen (z. B. Post- oder Bahnbedienstete). Für alle sonstigen Einkünfte sind die 
jeweiligen Bescheide vorzulegen!  
 

Land- und Forstwirte, Selbstständige: 
Aktueller Kontoauszug der Sozialversicherungsanstalt der gewerbl. Wirtschaft oder anderer 
Berufsgruppen. Bei Erreichung der Sozialversicherungs-Höchstbeitragsgrundlage ist der 
Einkommenssteuerbescheid als Berechnungsbasis heranzuziehen. 
 

Alleinerziehende Mütter/Väter: 
Zusätzlich zum Einkommensnachweis sind die Vergleichsausfertigung oder sonstigen 
Unterhaltsvereinbarungen vorzulegen. Falls eine Lebensgemeinschaft besteht, ist auch das 
Einkommen des Lebensgefährten nachzuweisen, ansonsten die Eintragung des 
Alleinerzieherabsetzbetrages. 
 

Bitte beachten Sie: 

 

Alle Eltern, die nicht den Höchsttarif bezahlen, müssen jährlich eine Einstufung für das kommende 
Arbeitsjahr vornehmen lassen.  
 

Bitte melden Sie sofort, wenn sich Ihre Einkommens- sowie Familienverhältnisse während des Jahres 
ändern. Der Elternbeitrag wird ab dem darauf folgenden Monat neu vorgeschrieben.  
Beitragserhöhungen werden rückwirkend nachverrechnet. Während des Arbeitsjahres ist ein Wechsel 
des Betreuungsbedarfs/Tarifes nur aus besonders dringenden Gründen möglich. 
 
 

Der Mindest- und der Höchstbeitrag sind indexgesichert; eine Indexanpassung erfolgt jeweils zu 
Beginn des neuen Arbeitsjahres. 
 
Der Beitrag zur Nachmittagsbetreuung wird 10,5 x jährlich eingehoben. Bei Ferien oder 
Krankheit wird der Beitrag nicht rückerstattet. 
 
 
GR. Krupa stellt die Frage, warum werden 5 Tage verrechnet, wenn nur vier Nachmittage angeboten 
werden.  
Bgm Schabetsberger erklärt, dass es nur ein solches Tarifmodell seitens des Landes Oberösterreich 
gibt und zwar mit 3 und 5 Tagen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir brauchen derzeit 
niemanden vom Personal kündigen. Es kann aber sein, dass im Herbst eine Helferin gekündigt 
werden muss. Der Betrag wird nur 10,5 x wegen der Ferienzeit eingehoben.  
 
Die Tarifordnung wird von den Gemeinderatsmitgliedern zustimmend zur Kenntnis genommen.  
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TOP. 9.) Genehmigung des Ankaufes eines Teilgrundstückes im Bereich der Freibadliegewiese 
(Bereinigung). 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Anlässlich der Pramrenaturierung wurde festgestellt, dass 11 m2 der Liegewiese vom Freibad Riedau 
den Erben Thewanger gehören (siehe Plan – angrenzend ist Sportplatz und Gemeindegrenze 
Zell/Pram). 
 

 
 
Es betrifft das Grundstück 2592/3 in der KG Schwaben (Gemeinde Zell an der Pram) mit 11 m2.  
Fr. Bürgermeisterin Scheuringer hat 2013 ein Kaufangebot mit den Erben Thewanger gestellt und es 
wurde für den Ankauf € 55,-- Gesamtpreis  vereinbart. Die Eintragung ins Grundbuch sollte mit der 
Eintragung der Grundstücke Pramrenaturierung erfolgten. 
Es hat nun die Agrarbehörde Oberösterreich angerufen und um den diesbezüglichen 
Gemeinderatsbeschluss für den Ankauf des Grundstückes 2592/3 KG. Schwaben mit 11 m2 ersucht. 
Dieser Gemeinderatsbeschluss muss nun nachgeholt werden. Der Kaufpreis wurde am 17.11.2016 
bezahlt.  Der Bürgermeister bittet dazu um Wortmeldungen.  
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, stellt der Bürgermeister den Antrag, dass dieser Grundkauf 
von 11 m2 zum Preis von € 55,-- nachträglich genehmigt wird; es lässt der Bürgermeister über seinen 
Antrag mittels Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: alle 25 Gemeinderäte stimmen diesem Antrag zu.  
 
 
 
 
TOP. 10.) Bericht des Obmannes des Kulturausschusses.  
 
Obmann Vizebgm. Ruhmanseder gibt einen Bericht zur Sitzung des Kulturausschusses am 8.2.2018 
mit folgender Tagesordnung: 
 
Rossmarkt am Samstag, 10. März 2018 
Vorschau Mai- und Marktfest 2018  
Veranstaltungskalender 2018  
Allfälliges 
 
Es gibt anschließend eine Diskussion betreffend Termine des Bezirkskalenders. Früher hat „Leader“ 
den Bezirkskalender gemacht, jetzt macht die Eintragung Bezirkskalender ein Privater.  
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TOP. 11.) Nachwahlen in Ausschüsse.  
 
Der Bürgermeister gibt bekannt: Von der SPÖ-Fraktion gibt es folgenden Änderungsantrag 
 
Aufgrund von Verzichtserklärungen gibt es Nachbesetzungen:  
 
Prüfungsausschuss:  
Cindy Knoblechner  
Roswitha Krupa  
Ersatz:  
Andreas Schroll  
Simone Schabetsberger  
 
Kulturausschuss:  
Ersatz:  
Andreas Schroll  
Karin Eichinger  
 
Umweltausschuss:  
Ersatz: Cindy Knoblechner anstelle von Victor Ramaseder 
 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass es sich um eine Fraktionswahl handelt und grundsätzlich um 
geheime Abstimmung, außer der Gemeinderat beschließt eine öffentliche Abstimmung. Der 
Bürgermeister stellt den Antrag auf offene Abstimmung 
Beschluss: alle Gemeinderatsmitglieder stimmen diesem Antrag zu.  
 
Anschließend lässt der Bürgermeister über den Antrag der SPÖ-Fraktion  mittels Handzeichen 
abstimmen. 
Beschluss: alle 7 SPÖ-Mitglieder stimmen diesem Antrag zu.  
 
 
 
 
TOP. 12.) Wegerecht Kellerleiten – Friedwang; Sicherung des Wegerechtes gegen Verjährung, 
Beratung und Beschlussfassung.  
 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass dieser Tagesordnungspunkt von der Fraktionen GRÜNEN 
eingebracht wurde und er ersucht GR. Rosenberger um Berichterstattung. 
 
GR. Rosenberger gibt bekannt, dass den Fraktionen Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden:  
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Hallo Kolleginnen und Kollegen, 

wie Ihr vermutlich bereits gesehen habt, habe ich, wie in der letzten GR Sitzung angekündigt, 

einen Punkt auf die Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung setzen lassen, um 

einen Beschluss zur Sicherung des Wegerechtes in der Kellerleiten zu fassen. 

Anbei findet Ihr dazu noch ein Dokument in dem der Sachverhalt nochmal kurz zusammen 

gefasst ist. 

Ich bin der Letzte, der etwas gerichtlich durchsetzen möchte. Allerdings scheint mir in diesem 

Fall eine einvernehmliche Lösung nicht mehr möglich. Daher wird in letzter Konsequenz 

vermutlich nichts anderes übrig bleiben, um das Wegerecht nicht verfallen zu lassen. Sollte 
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dies wirklich notwendig werden, bin der Meinung, dass dies auf jeden Fall von Seiten der Gemeinde 

und nicht Privat gemacht werden muss, da diese Angelegenheit im öffentlichen Interesse ist.  

Bleibt die Gemeinde hier weiterhin untätig hinterlässt dies auch den Eindruck, dass man bei 

etwaigen Streitigkeiten im Zweifel nur lange genug warten muss, da eh niemand etwas 

dagegen unternimmt bzw. keine Konsequenzen drohen. 

Mir ist bewusst, dass GR Mitglieder auch mit den betroffenen Anrainern bekannt oder 

befreundet sind. Daher schlage ich vor, dass wir die Abstimmung im Gemeinderat geheim 

(anonym) durchführen. 

Sollte noch wer Vorschläge oder Fragen zu dem Tagesordnungspunkt haben, stehe ich euch 

unter rosenberger.bernhard@gmail.com oder 004369911227067 jederzeit gerne zur 

Verfügung. 

Gruß und bis Donnerstag, 

Bernhard 

  
 
 
 
 

 
 
 

mailto:rosenberger.bernhard@gmail.com
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GR. Rosenberger: Bei diesem Weg ist überregionales Interesse da; er ist leider in zwei verschiedenen 
Varianten eingezeichnet, einmal quer über die Wiese und einmal entlang der Pram. Soweit er weiß ist 
das Wegerecht nur über die Wiese eingezeichnet. Er hätte gerne ist, dass man wieder gehen kann. Er 
möchte niemand enteignen, er möchte auch kein Geld investieren für einen Ausbau. Es soll nur der 
Beschluss gefasst werden, dass die Absperrung, die derzeit dort ist, entfernt wird. Seiner Meinung 
nach muss die Gemeinde das machen, denn es liegt im öffentlichen Interesse. Dies soll auch eine 
gewisse Vorbildwirkung haben für die Zukunft. Der Antrag wurde deshalb nun eingebraucht, weil die 
Frist läuft.  
 
Bgm. Schabetsberger: er hat verschiedenste Stellungnahmen eingeholt. Die Rechtslage in Österreich 
ist so, dass entlang von öffentlichen Gewässern automatisch Staatsgebiet ist. Das Gewässer gehört 
also keinem Privaten, er kann es pachten. Der Großteil der kleinen Gewässer ist nicht vermessen. 
D.h., es gibt keine Grundgrenze, worauf man sich berufen kann, z.B. für ein Gehrecht. Wo es 
vermessen ist gibt es keine Diskussion. Vor- und Nachteile einer Vermessung: jedes öffentliche 
Gewässer, das nicht abgesichert ist, verändert im Laufe der Jahrzehnte die Flußläufe. Wenn ein Punkt 
gesetzt ist und die Pram „frißt“ sich bis zu diesem Punkt, hat man keine Möglichkeit mehr an diesem 
Punkt vorbeizugehen, denn der Punkt ist fixiert. Das zu diesem Punkt, damit niemand auf die Idee 
kommt, die Pram dort vermessen zu lassen. Der Bürgermeister zeigt an einem Beispiel die 
Veränderung der Pram auf einem Plan. Solange es nicht vermessen ist, spielt die Veränderung keine 
Rolle. Im Bereich, wo jetzt die Schilder stehen, ist die Pram vermessen. Er hat sich heute diesen 
Messpunkt angeschaut, er ist ca. 1 m von der Kante entfernt. Theoretisch könnte man noch einen 
schmalen Gang machen. Wenn man aber zum nächsten Messpunkt geht, dann müsste man „durch 
Bäume durchgehen“ oder man schneidet diese Bäume um. Wenn man die Grundgrenzen festsetzen 
will, muss sich der Vertreter des Bundes, in diesem Fall der Gewässerbezirk,  mit dem Grundanrainer 
einigen wie der Grenzverlauf sein soll. Bringen diese beiden keine Einigung zusammen, geht es zum 
Gericht. Dann setzt das Gericht die Grenze fest. Was viele nicht wissen, derzeitiger Rechtsstand ist 
so, dass der Grundbesitzer für alles haftet. Wenn mir als Spaziergeher ein Ast hinauffällt, haftet der 
Grundbesitzer, solange er nicht nachweisen kann, dass er die Sorgfaltspflicht nicht verletzt hat. Wenn 
z.B. der Baum schon zur Hälfte liegt und er tut nichts und es passiert etwas, dann hat er ein Problem. 
Außer er untersagt das Gehrecht. Jedem Grundbesitzer steht es frei das Gehrecht zu untersagen 
„Privatgrund, betreten verboten“. Das ist der Schutz für ihn, damit er nicht haftet. Wenn die Gemeinde 
nun ein Gehrecht erzwingt, dann nur über Gericht. Wenn man sich mit den Grundbesitzern nicht 
einigt, dann kann man zu Gericht gehen und über einen Rechtsanwalt das Verfahren einleiten. Man 
muss nachweisen, dass mehr als 30 Jahre ein öffentliches Interesse besteht, nicht im Interesse einer 
Einzelperson. Man muss nachweisen, dass es wirklich notwendig war dort zu gehen. Wenn ein 
Grundbesitzer sagt, ich gehe das Risiko nicht mehr ein, dann hat er das Recht es zu verbieten. Wenn 
es mir als Gemeinde oder als Privatperson nicht passt, habe ich das Recht, innerhalb von drei Jahren 
den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Wenn dann das Gericht sagt, es ist im öffentlichen 
Interesse, dann geht das Haftungsrisiko voll auf diesen Rechtsträger über. D.h., wenn wir es nun 
einklagen und wir wollen diesen Gehweg haben, dann ist die Gemeinde dafür verantwortlich, diesen 
Weg sicher zu halten. Man übernimmt somit die Verpflichtung des Grundbesitzers, wir als Gemeinde 
sind haftbar für alles. Man könnte vielleicht die Einschränkung machen, im Winter nicht begehbar, weil 
keine Streuung;  oder „Betreten auf eigene Gefahr“ – das wurde bis jetzt noch nie ausjudiziert, es gibt 
also noch kein Erkenntnis darüber, ob das Schild ausreicht, dass man aus der Haftung heraußen ist. 
Diese Rahmenbedingungen sind für die jetzige Entscheidungsfindung wichtig.  
 
GR. Humer gibt zu bedenken, dass die Haftung schon entscheidend ist. Er berichtet von seinem 
Grundstück mit alten Bäumen.  
 
Bgm. Schabetsberger: haftbar ist immer der Besitzer; letztendlich entscheidet der Richter im Streitfall, 
wie er es sieht – ob fahrlässig, grob fahrlässig oder nur nachlässig.  
 
GR. Rosenberger: entlang vom Bach ist Staatsgebiet. Der Baum gehört nicht der Gemeinde, auch der 
ist auf Staatsgebiet.  
 
Bgm. Schabetsberger: wenn wir nun Gehrecht verlangen, dann sind wir verantwortlich, weil es wurde 
uns übertragen. Der Gewässerbezirk will das Gehrecht nicht. Wenn es auf die Gemeinde übergeht, 
dann sind wir haftbar. Das ist vom Notar so bestätigt.  
 
GR. Rosenberger: Wie ist das bei einem Gehsteig und einem Baum vom Nachbargrundstück? Ist da 
auch die Gemeinde zuständig?  
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Bgm. Schabetsberger: es ist der vom Privatgrund zuständig. Vizebgm. Ruhmanseder bestätigt diese 
Aussage.  
 
GR. Rosenberger findet es „Panikmache“.  
 
Bgm. Schabetsberger: derzeit ist die Haftung beim Grundbesitzer, nach Klage geht sie auf die 
Gemeinde über.  
 
GR. Dick: was ist mit meinem Grundstück, die sie Hunde dort laufen lassen. Hafte ich dafür? 
 
Bgm. Schabetsberger: ja, du haftest, aber du hast die Möglichkeit einer Besitzstörungsklage. Mit dem 
Schild „Betreten verboten“ bist du aus der Haftung.  
 
GR. Klugsberger: es besteht grundsätzlich ein Wegerecht, ist es eingetragen? 
 
Bgm. Schabetsberger: nein, darum geht es. Es ist ein „Ersessenes Recht“, aber kein Wegerecht. 
Wenn der Grundbesitzer dieses „Ersessene Recht“ drei Jahre untersagt und es macht niemand einen 
Einspruch, dann ist es verfallen. Diese Auskunft hat er vom Notar. Es gibt keine Eintragung, wenn wir 
es jetzt beeinspruchen, dann wird das Wegerecht im Grundbuch eingetragen. Dann ist es 
„durchsetzbar“.  
 
GR. Uray: wie ist das auf der Gemeindewiese?  
 
Bgm. Schabetsberger: die Gemeinde ist haftbar.  
 
GR. Rosenberger: betreffend diesem Nebensatz des Bürgermeisters „wenn es durchgeht“. Falls 
jemand glaubt, es ist bodenlos: vor einem Jahr in Enzenkirchen gab es einen ähnlicher Fall, das 
wurde zugunsten der Gemeinde Enzenkirchen entschieden. Die Chancen sieht er sehr hoch.  
 
Bgm. Schabetsberger: er sagte diese Bemerkung, weil es nicht automatisch sicher ist. Der Richter 
muss beurteilen und entscheiden, dass es im öffentlichen Interesse liegt. Wir müssen nachweisen, 
dass in diesen drei Jahre niemand mehr gegangen ist.  
 
GR. Humer: wie viele Personen gehen dort? 
 
GR. Rosenberger: es ist ein offizieller Wanderweg.  
 
GR. Eichinger: ich habe mir den Weg gestern angeschaut. In der Kellerleiten ist der Weg ausgebaut 
und dann sind die beiden Schilder und Wied versperrt ein Weitergehen. Entlang der Pram kann man 
dann gut gehen. Dann könnte man über die Wiese oder entlang der Pram gehen. Damit man wirklich 
gehen kann bräuchte man einen „Pfad“, es braucht nicht viel. Aber die Grundeigentümer sagen, die 
Haftung gehört geklärt und die Moped- und Radfahrer sind auszuschließen bzw. gehören gestraft.  
 
GR. Payrleitner: das mit der Haftung sieht er nicht so eng. Beim Granatzweg, wer haftet dafür? 
 
Bgm. Schabetsberger: die Gemeinde haftet. Er weist darauf hin, dass der Alpenverein schon einige 
Prozesse verloren haben und verurteilt wurden, weil der Weg nicht so ordnungsgemäß erhalten 
wurde. Wenn sich jemand einen Fuß bricht, deswegen sind sie verurteilt worden. Er bringt das 
Beispiel unseres asphaltierten Schulweges; im Winter ist jemand hingefallen und hat die Gemeinde 
geklagt, dass er sich die Zähne eingeschlagen hat. Er wollte sie ersetzt bekommen. Wir haben es an 
die Versicherung weitergegeben und diese hat abgelehnt, weil wir nachweisen konnten, dass wir 
gestreut haben. Wir hatten also unsere Pflicht erfüllt. Hätten wir nicht gestreut, wäre es teuer 
geworden.  
 
GR. Rosenberger: man kann neben der Pram nicht mehr gehen, weil die Landwirte zu weit zur Pram 
ackern. Das dürften sie nicht tun.  Solange keiner geht, hat man keinen Trampelpfad.  
 
GR. Payrleitner sagt, es kann nicht sein, dass Private sagen, man darf da nicht gehen.  
 
GR. Desch: die Gemeinde soll sich gut absichern, weil heutzutage oft  geklagt wird.  
 
GR. Rosenberger: wir reden von knapp 600 Meter. Alleine der jetzt schon bestehende Weg  durch die 
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Kellerleiten, der gehört der Gemeinde… 
 
Bgm. Schabetsberger: nein, der Weg gehört dem Gewässerbezirk. Das ist kein offizieller Weg, 
sondern nur der Weg für die Umbauarbeiten und dieser Weg wurde nicht rückgebaut. Der Weg in der 
Kellerleiten ist privat für die Holzbringung. Es ist kein offizieller Weg, weil er nicht im Grundbuch 
eingetragen ist.  
 
GR. Klugsberger: kann man den Alpenverein in die Pflicht nehmen, dass sie für diesen  Weg Interesse 
zeigen?  
 
GR. Rosenberger: er muss zuerst seine eigenen Schritte ausschöpfen. Er hat ihnen schon 
geschrieben, sie haben massives Interesse.  
 
Bgm. Schabetsberger: er hat heute nochmals versucht mit dem Besitzer zu sprechen. Die 
Gesprächsbereitschaft ist derzeit nicht zu 100 % da. Er machte den Vorschlag, die Schilder 
wegzuräumen, dann ist das Problem nicht mehr da. Dann braucht niemand klagen. Er sagte, bevor 
nicht eindeutig geklärt ist, dass er nicht für etwas haften muss, nimmt er das Schild nicht weg. Das 
Problem ist, das können wir nicht eindeutig klären. Außer wir machen den Beschluss, die Gemeinde 
übernimmt die Haftung, wenn bei diesem Gehweg etwas passiert. Jeder Gemeinderat hat nun selbst 
zu entscheiden. Wenn wir nun den Beschluss fassen, dass wir das Wegerecht erzwingen, können wir 
noch sagen: bitte Tafeln wegnehmen und Tafel hin „Betreten auf eigene Gefahr“ und jeder hofft, dass 
nichts passiert. Wenn sie nein sagen, gibt es nur den Weg zu Gericht. Dann müssen wir den 
Rechtsanwalt einschalten und klagen.  
 
GR. Klugsberger: mit den jetzigen Schildern erlischt das Gehrecht. Wenn er andere Schilder aufstellt, 
dann wäre die Haftung ausgeschlossen und jeder zufrieden?  
 
GR. Eichinger: wer haftet dann wirklich? 
 
Vizebgm. Ruhmanseder: um welche Variante geht es? Der Weg über diese Wiese oder der Weg 
entlang der Pram?  
 
Bgm. Schabetsberger: es geht um beide Varianten.  
 
Vizebgm. Ruhmanseder: wir brauchen aber nur einen Weg.  
 
GR. Rosenberger: wenn es um den Haftungsausschluss geht, dann nehme ich die Variante über die 
Wiese, denn dann kann nur bei einem Jahrhundertsturm etwas passieren.  
 
Bgm. Schabetsberger: ich muss dir widersprechen. Man bekommt es nur, wenn man das Wegerecht 
erzwingt. Solange es nicht festgelegt ist, kann der Bauer ackern und man darf nicht gehen. Nachdem 
Tag „Georg“ darf man nicht mehr in die Wiese gehen.  
 
Vizebgm. Schmidseder:  Beim ärgsten Sturm werde ich dort nicht spazieren gehen. Man soll es nicht 
überspitzen und realistisch darüber nachdenken. Seine persönliche Meinung ist, man sollte sich nicht 
„geschlagen geben“.  Für die Gemeinde ist es wichtig.  
 
Bgm. Schabetsberger  berichtet von „Mountainbiker“, welche querfeldein fahren. Dort gibt es 
überhaupt kein Wegerecht. Der Grundbesitzer hat schon einige tote Enten und Hühner, weil sie 
jemand mit Steinen erschlägt. Wenn mehr Leute durchgehen ist Müll ein Nebeneffekt.  
 
GR. Humer sagt, dann müssen eben Müllkübel dort stehen.  
 
GR. Trilsam: von meinem Brückerl Richtung  Bräukapelle gibt es kein Problem. Nach wie vor fahren 
Autos und Moped.  
 
Der Bürgermeister  bittet Beweisfotos machen.  
 
GR. Schärfl: zwei Wege sind nicht sinnvoll sondern nur ein Weg;  der Weg über die Wiese ist für ihn 
nicht sinnvoll.  
 
Bgm. Schabetsberger der Bürgermeister erklärt die Besitzverhältnisse zum Weg über die Wiese. 
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Zusammenfassend weißt der Bürgermeister nochmals auf die angesprochenen Themen hin.  
 
GR. Reszynski: wir sind die Vertreter der Bürger von Riedau. Das Interesse den Gehweg zu erhalten 
ist groß.  
 
GR. Kopfberger: er kennt die Wanderwege von Raab und Andorf. Er kann sich nicht vorstellen, dass 
dort alles öffentlicher Grund ist. Nur bei uns ist es nicht möglich. Andere Gemeinden präsentieren sich 
damit positiv. Es gibt verschiedene Interessen von der Landwirtschaft und von der Jagd; die Einsicht 
ist nicht zu bekommen.  
 
GR. Humer:  wenn wir jetzt den Beschluss fassen, dann klagen wir das ein? 
 
Bgm. Schabetsberger: wenn es den Beschluss gibt, ist er als Bürgermeister verpflichtet  die 
notwendigen Schritte zu setzen. Sein erster Schritt wird sein, dass er zu den Betroffenen geht und 
ersucht, dass die Schilder entfernt werden. Ansonsten ist eine Klage einzureichen. Wenn sie innerhalb 
einer gewissen Frist die Schilder nicht entfernen, wird er Kontakt mit einem Rechtsanwalt aufnehmen.  
 
GR. Humer: wenn wir es jetzt einklagen und wir verlieren, dann haben wir überhaupt keine Chance 
mehr. 
 
GR. Rosenberger: wenn es weg ist, ist es weg. Wenn ich es einklage, kann ich immer noch eine 
gütliche Lösung finden.  
 
GR. Dick: ich habe Bedenken zwecks der Haftung, wir haben viele andere Sachen, wo wir haften als 
Gemeinde. Er spricht seine Einfahrt am Marktplatz an.  
 
Bgm. Schabetsberger: wenn es nur um die Haftung geht, dann ist es für uns leicht. Wenn wir klagen, 
haben wir sowieso die Haftung, wenn wir gewinnen. Wenn wir sagen, wir klagen nicht und geben 
ihnen schriftlich die Zusicherung, dass die Gemeinde die Haftung übernimmt mit den 
Einschränkungen, dass wir dort kontrollieren dürfen, dann haben die Grundbesitzer keine Haftung 
mehr und wir brauchen nicht klagen. Das wäre ein Kompromissvorschlag. Die Bäume auf Staatsgrund 
gehört dem Gewässerbezirk und der sagt zu den Grundbesitzern daneben: wenn du das Holz haben 
willst, kannst du es heimholen. Der Gewässerbezirk selbst hat kein Interesse am Holz.  
 
GR. Dick: kann man einen Baum umschneiden?  
 
Bgm. Schabetsberger: nur im Einvernehmen mit den dortigen Grundbesitzern. Er glaubt, wenn er 
ihnen diesen Kompromiss anbieten kann, dass die Gemeinde die Haftung übernimmt, dann sind sie 
vielleicht dazu bereit. Im Beschluss müsste nun mit hineingenommen werden, dass wir diese Lösung 
anstreben.  
 
GR. Klugsberger: genau in dieser Reihenfolge sollten wir es ihnen anbieten. : die Gemeinde bietet an 
die Haftung zu übernehmen und  wenn sie damit nicht einverstanden sind gibt es die Klage.  
 
GR. Rosenberger ändert seinen Antrag wie folgt ab: es betrifft den Weg entlang der Pram; vor der 
Klage durch die Gemeinde gibt es die Option, dass die Schilder entfernt werden und die Gemeinde 
die Haftung übernimmt.  
 
Bgm. Schabetsberger: Mistkübel werden aber nur am Anfang und Ende des Gehweges aufgestellt. 
Der Antrag lautet nun: Wegerecht Kellerleiten, Friedwang; Sicherung des Wegerechtes gegen 
Verjährung mit der Option, den Grundbesitzern das Angebot zu machen, dass für etwaige Haftungen 
die Gemeinde aufkommt. Innerhalb von vier Wochen muss die Zustimmung der Anrainer vorliegen 
(Taferl müssen weg sein), ansonsten wird die Klage eingereicht. Wenn dies ohne Klage dann 
zustande kommt, gehen einige Gemeindevertreter mit den Anrainern diesen Wege ab und legen 
diesen fest.  
 
GV. Arthofer: wenn wir es so machen, dann haben wir das mit anderen Grundbesitzern auch so. Dann 
wird jeder sagen, warum soll ich die Haftung haben? Ich sperre den Weg ab und die Gemeinde 
übernimmt die Haftung.  
 
Bgm. Schabetsberger: vielleicht schaffen wir es, dass alle Fraktionen verzichten das in ihren 
Zeitungen zu veröffentlichen.  So könnten Nachfolgeprobleme vermieden werden.  
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GR. Reszynski: wir können das nicht in Betracht nehmen, weil sonst können wir alle Wege sperren. 
Wenn man es so auslegt wie GV. Arthofer gerade.  
 
Bgm. Schabetsberger: einen bestehenden Weg kann ich nicht sperren. Dort ist kein bestehender 
Weg, dort ist jetzt das Wegerecht.  
 
GR. Rosenberger stellt einen Antrag auf geheime Abstimmung. Der Bürgermeister lässt mittels 
Handzeichen abstimmen.  
Beschluss:  24 JA-Simmen, 1 NEIN-Stimme von Vizebgm.  Schmidseder  
 
Es werden Stimmzettel ausgeteilt: 
 
Beschluss:  19 JA-Stimmen,  4 NEIN-Stimmen,   2 ungültige Stimmen; der Antrag ist somit 
angenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

DRINGLICHKEITSANTRAG: Gründerzentrum Pramtal Süd – Veräußerung der 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Liquidation der Pramtal Süd-

Gründerzentrum-Betriebs GmbH  - Genehmigung des Kaufvertrages  
 
 
Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt lt. AV bekannt: 

In einer Sitzung des Gemeinderates wurde bereits beschlossen, dass die Marktgemeinde 

Riedau  als Gesellschafterin der Pramtal Süd-Gründerzentrum-Betriebs GmbH die 

Zustimmung  

a) zur Veräußerung der Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, aufgelistet im 

Anlageverzeichnis per 31.12.2016 der Pramtal Süd-Gründerzentrum-Betriebs GmbH – 

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Gebäude, 

Grundstückseinrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung), und  

b) zur Liquidation der Pramtal Süd-Gründerzentrum-Betriebs GmbH nach Abwicklung aller 

Geschäftsfälle erteilt. 

Gleichlautende Gemeinderatsbeschlüsse wurden auch von den übrigen 12 an der Pramtal Süd-

Gründerzentrum-Betriebs GmbH beteiligten Gemeinden gefasst. Von Notar Mag. Günther 

Schauer, Raab, wurde nun der entsprechende Kaufvertrag erstellt und allen 13 Gemeinden zur 

endgültigen Beschlussfassung übermittelt. 

 
 
Bgm. Schabetsberger: Wir haben also im Herbst bereits einen diesbezüglichen Grundsatzbeschluss 
gefasst, dass wir unsere Anteile am Gründerzentrum verkaufen. Jetzt ist der Vertrag da und der 
Kaufvertrag ist zu beschließen, damit dies alles abgewickelt werden kann. Bis Ende April sollen die 
Gemeinden die Beschlüsse fassen, wir haben erst am 17. Mai wieder eine Sitzung und deshalb sollen 
wir es nun in einem Dringlichkeitsantrag erledigen. Der Vertrag wurde den Fraktionen zur Verfügung 
gestellt:  
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Der Bürgermeister hält nochmals fest, dass es um einen vereinbarten Kaufvertragspreis von € 

841.000,-- zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Diverse Gebühren kommen zuerst noch 

weg, vom Restbetrag bekommen wir unseren Anteil. Dies ist bereits alles mit dem Land 

Oberösterreich abgesprochen.  

Der Bürgermeister bittet um Wortmeldungen. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, stellt 

der Bürgermeister folgenden Antrag, welcher von der Marktgemeinde Raab vorbereitet 

wurde:  

Es wird beantragt, dass die Marktgemeinde Riedau als Gesellschafterin der Pramtal Süd-

Gründerzentrum-Betriebs GmbH dem vorliegenden Kaufvertrag zwischen der Pramtal Süd-

Gründerzentrum-Betriebs GmbH und der Abfalter GmbH & Co. KG, Untereggerhausen 2, 

83355 Grabenstätt, Deutschland, über das Baurecht ob der Liegenschaft EZ 245, KG 48122 

Niederham, samt dem errichteten Betriebsgebäude und der dazu gehörigen 

Grundstückseinrichtungen sowie sämtlicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit der 

gesamten Betriebs- und Geschäftsausstattung laut Anlageverzeichnis der Bilanz zum 

31.12.2016 mit einem Kaufpreis von 841.000,00 € zuzüglich 20 % Ust., das ergibt 

1.009.200,00 €, zustimmt. 

 

Beschluss: der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

 
TOP. 13.) Bericht des Bürgermeisters.  
 
Die Gemeinde hat bei einer Versicherung eine Anfrage gestellt bezüglich Versicherung unserer 
Wasserleitung. Auskunft: für derartige Risiken haben sie keine Tarifgrundlage und somit können sie 
leider keinen Versicherungsschutz anbieten.   
 
Im Zuge der Flächenwidmungsplanänderung wurde mit Grundbesitzern gesprochen. Stand der 
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Besprechungen mit Herrn Wölfleder Roman ist, er wäre grundsätzlich bereit an die Gemeinde zu 
veräußern, selbst will er aber keine Umwidmung und Veräußerung machen. Der Preis ist derzeit für 
die Gemeinde zu hoch. Mit Fr. Hubmann hat er auch ein Gespräch geführt, sie ist grundsätzlich bereit, 
muss aber noch mit dem Sohn sprechen. Für sie gibt es drei Optionen: 1. sie widmet um, 2. sie  
verkauft an die Gemeinde oder 3. sie macht gar nichts. Bezüglich Grundankauf von der Gemeinde, er 
spricht derzeit mit dem Land Oberösterreich, ob es möglich ist. Wenn er vom Land eine Nachricht 
erhält, dann gibt es intensive Gespräche mit den Fraktionsführern. Ziel ist, dass die Gemeinde 
Grundstücke verkauft, um die Erschließung der Grundstücke zu erwirtschaften.  
 
Es gab ein Gespräch mit einem Interessenten, der das Gemeindewohnhaus Riedau 86 kaufen 
möchte. Er hat die Vorstellung, dass er das Gebäude renoviert. Er bietet einen Preis, der ist ihm 
(Bürgermeister)  aber derzeit um einiges zu gering. Er glaubt, dass das Gebäude einen größeren Wert 
hat. Falls wir es später verkaufen wollen, ist sicherzustellen, was passiert mit den Mietern.  
Die Gemeinde soll selbst mehr Mietwohnungen haben, die wir weitervermieten können. Wir könnten 
auch solche Personen unterbringen, die am freien Markt keine Wohnung bekommen.  
 
Fr. Weinhäupl wird uns verlassen. Sie hat vor ca. eineinhalb Jahren Bewerbungen an mehrere 
Gemeinden geschickt. Sie hat nicht mehr daran gedacht, jetzt aber ist eine Gemeinde auf sie 
zugekommen und bietet ihr die Abteilung Finanzverwaltung GD 14 mit 3 Mitarbeitern an, wo sie die 
Leitung übernimmt. Es tut ihr leid, dass sie weggeht und es fällt ihr schwer. Sie kann mit 16.4.2018  in 
Bad Schallerbach anfangen. Der Gemeindevorstand  hat nun die Ausschreibung für diesen Posten 
festzulegen. Die Vorstände sollen nach dieser Sitzung noch hierbleiben um zu beraten. 
 
Die neue Mitarbeiterin für allgemeine Verwaltung hat noch die Lehrabschlussprüfung und beginnt mit 
12.3.2018. Sie machte in Neumarkt die Lehre auf der Gemeinde. Unser Vorteil ist, sie hat in der 
Allgemeinen Verwaltung in Neumarkt schon alle Arbeiten erledigt.  
 
Es läuft das Verfahren für die Ausschreibung Straße, Wasser und Kanal für die Erschließung des 
weiteren Betriebsbaugebietes bei der Fa. MPG. Nach dem Abgabetermin wird das Büro Oberlechner 
die Angebote prüfen und dann wird eine Sitzung einberufen. Es musste eine „große“ Ausschreibung 
sein und kein einfaches Verfahren, weil die geschätzte Summe über € 100.000,-- lag. Der 
Bürgermeister berichtet über den Bau der künftigen Straße.  
 
Die Asphaltierung in Pomedt wird nach Ostern erfolgen sobald die Mischanlage geöffnet ist. Wir sind 
die ersten für die Asphaltierung, so ist die Auskunft der Fa. Swietelsky.   
 
 
TOP. 14.) Allfälliges.  

 

Vizebgm. Ruhmanseder stellt die Frage, wie weit die Angelegenheit Reiter-Haus in Pomedt ist.  

Brm. Schabetsberger antwortet, es liegt bei Gericht; Herr Notar Schauer hat eine Stellungnahme von 
Herrn Reiter verlangt, Herr Reiter hat sie aber nicht beantwortet. Das Gericht muss nun klagen. Ein 
realistischer Zeitraum ist bis Juni 2018, dann müssten alle Instanzen durchlaufen sein.  

Vizebgm. Schmidseder berichtet, dass am 30. Juni der Marktlauf stattfinden wird. Es gibt keinen 
Konflikt mit der Veranstaltung des Musikvereines. Er stellt eine Frage zum gemeinsamen Bauhof, gibt 
es dazu etwas Neues? 

Bgm. Schabetsberger: er wartet auf einen Termin beim Land Oberösterreich; er hat im September 
eine Stellungnahme abgegeben. Für ihn ist das Thema erledigt. Er glaubt nicht, dass sich Herr Gugler 
und Hr.LR. Hiegelsberger derzeit damit beschäftigen. Noch nicht erledigt ist die Entschädigung für die 
Fa. Markl, dies ist im Gemeindevorstand zu behandeln. Herr Hellwagner sagt, er hat solange gewartet 
und nun will er für das Warten eine Entschädigung.  

Vizebgm. Schmidseder macht die Anregung, dass  für zukünftige Projekte eine Gruppe gegründet 
wird, welche über die Zukunft von Riedau diskutiert. Wenn von jeder Fraktion zwei bis drei Personen 
sich in einer Gruppe zusammentun über die Zukunft von Riedau nachzudenken, dann könnte das in 
den Fraktionen weiter diskutiert werden. Es kann nicht sein, dass nur einer eine Vision hat und alle 
anderen 24 schauen zu und irgendwann bekommen sie es präsentiert und dann soll darüber 
abgestimmt werden. Man könnte es z.B. Projektgruppe nennen und darüber diskutieren, was fällt in 
den nächsten 2 Jahren an.  
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Bgm. Schabetsberger antwortet, dem steht nichts entgegen. Ich binde euch ein, ich sage euch meine 
Vorstellungen. Ich kann es aber erst präsentieren, wenn er von Linz „grünes Licht“ bekommt. Es steht 
jedem frei Vorschläge und Visionen zu bringen. Auch unter dem Punkt „Allfälliges“ können die 
Vorstandsmitglieder Ideen einbringen, auch in Ausschusssitzungen.  

Darüber entsteht eine Diskussion. 

GR. Payrleitner berichtet, dass die Feuerlöscherüberprüfung in der Gemeindezeitung falsch 
abgedruckt ist. Anstelle 14.4. ist der richtige Termin der 7.4.2018. 

GR. Humer ist der Meinung, dass der Bauausschuss die Anregung von Vizebgm. Schmidseder 
übernehmen könnte.  

GR. Dick stellt eine Frage zum Bau des neuen ISG-Wohnblocks.  

Bgm. Schabetsberger: er hat vorige Woche die Mitteilung erhalten, dass nun der 2. Wohnblock auf 
dem Schlossgrund errichtet wird. Herr Lindinger von der ISG sagt, beim Bauplan kann er keine 
Änderung machen, das würde das Land nicht mehr genehmigen.  

GR. Desch glaubt, dass wir derzeit diese Wohnungsgrößen nicht brauchen.  

Dies wird vom Bürgermeister verneint. 82 m2 sind keine großen Wohnungen. Diese alten Wohnungen 
haben wir nicht vergeben können, weil sie teurer sind. Wir haben als Gemeinde keine Ausfallshaftung 
gegenüber der ISG.  

GR. Kopfberger stellt eine Frage zum Willkommensfest, ihn würde das Konzept interessieren. Weiters 
wurde in seiner Fraktion besprochen, dass es Gemeinderäte gibt, die Infos zur Gemeindefinanzierung 
NEU brauchen. Eine Präsentation wäre kein großer Aufwand. Beim Workshop für die 
familienfreundliche Gemeinde wurde die Absicherung der ärztlichen Versorgung besprochen. Er hatte 
ein Gespräch mit Herrn Dr. Mooseder. Die Situation ist nun so, Herr Dr. Mooseder wird noch 5 Jahre 
die Praxis betreiben, er sieht auch kein Problem für einen Nachfolgender, weil die Hausapotheke 
dabei ist. Bei der Ärztekammer gibt es Bestrebungen, dass der Katalog überarbeitet wird.  

Bgm. Schabetsberger: eigentlich hat Herr Dr. Mooseder schon einen Nachfolger. Zur 
Gemeindefinanzierung NEU ist er gerne bereit, dies zu erklären. Er hat die ganzen Unterlagen, drei 
Stunden Zeit braucht es aber. Er bittet um einen Terminvorschlag.  
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die vorherige Sitzung 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 

11.1.2018  wurden keine - folgende - Einwendungen erhoben: 

 

 

 

 

 

 

  

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, 

schließt der Vorsitzende die Sitzungen   um    23.18        Uhr. 

 

 

 

 

..........................................................     ........................................................ 

                     (Vorsitzender)                                                     (Schriftführer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom                                          

                         keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete 

Beschluss gefasst wurde und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 54 (5) OÖ. Gem0 1990 als 

genehmigt gilt.  

 

Riedau, am ……………………………..     

 

Der Vorsitzend (SPÖ): 

 

 

 

………………………………………………….     ………………………………………………………………. 

Bürgermeister Franz Schabetsberger                                   ÖVP Vizebgm. Schmidseder 

 

 

 

………………………………………………….…     ………………………..…………………………………… 

FPÖ Vizebgm. Ruhmanseder               SPÖ GV. Arthofer 

 

 

 

………………………………………………………….. 

GRÜNE  Rosenberger  

 

 

 


